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Spitzenleistungen und die Heranführung kleiner und 
mittlerer Betriebe an das Produktivitätsniveau großer 
leistungsstarker volkseigener Betriebe und Kombi
nate geschaffen werden.

(3) Die Zusammenarbeit in der Kooperationsgemein
schaft hat auf der Grundlage der kollektiven Willens
bildung der beteiligten Betriebe zu erfolgen. In der 
Kooperationsgemeinschaft ist ein Rat zu bilden, dem die 
Leiter der beteiligten Betriebe oder von ihnen Beauf
tragte angehören. Der Direktor des Leitbetriebes oder 
ein von ihm Beauftragter hat den Vorsitz im Rat der 
Kooperationsgemeinschaft zu führen.

(4) Der Leitbetrieb ist insbesondere für die Vorbe
reitung der Beschlußfassung in der Kooperationsge
meinschaft und für die Organisierung der Durchfüh
rung der Aufgaben der Kooperationsgemeinschaft un
ter aktiver Mitwirkung aller anderen beteiligten Be
triebe verantwortlich. Er hat gegenüber den beteiligten 
Betrieben kein Weisungsrecht.

(5) Der Leiter des dem Leitbetrieb übergeordneten 
Staats- bzw. Wirtschaftsorgans hat den Leitbetrieb bei 
der Wahrnehmung seiner Funktion bei der Bildung und 
Tätigkeit der Kooperationsgemeinschaft anzuleiten und 
zu kontrollieren.

§ 7

(1) Die Werktätigen der beteiligten Betriebe sind in 
den Prozeß der Bildung von Kooperationsgemein
schaften einzubeziehen. Die wirtschaftlichen Ziele und 
Aufgaben der Kooperationsgemeinschaften sind insbe
sondere mit den Produktionskomitees der volkseigenen 
Betriebe, den wissenschaftlich-ökonomischen Räten 
der Kombinate und mit anderen gesellschaftlichen Or
ganen zu beraten.

(2) Die Leiter der beteiligten Betriebe sind verpflich
tet, die schöpferische Initiative der Werktätigen zu 
fördern sowie ihre Vorschläge, Kenntnisse und Erfah
rungen für die Tätigkeit der Kooperationsgemein
schaften nutzbar zu machen. Sie haben über die Er
gebnisse der Zusammenarbeit in der Kooperations
gemeinschaft vor den Betriebskollektiven in den 
Rechenschaftslegungen zu berichten.

IV.
Organisierung der Zusammenarbeit 

in Kooperationsgemeinschaften
t

§ 8
Die beteiligten Betriebe haben bei der Vorbereitung, 

dem Abschluß und der Erfüllung von Organisations
verträgen zur Verwirklichung der gemeinsamen Auf
gaben und Ziele kameradschaftlich zusammenzuarbei
ten, an der Planung und Leitung der gemeinsamen 
Arbeit teilzunehmen, das sozialistische Eigentum zu 
schützen und zu mehren sowie alle übertragenen Auf
gaben und Pflichten, ausgehend von den gesellschaft
lichen Erfordernissen, zur besseren Erfüllung ihrer 
Planaufgaben wahrzunehmen und sich an der Finan
zierung der Kooperationsgemeinschaft zu beteiligen.

§ 9
(1) Im Organisationsvertrag sind, ausgehend von 

den prognostischen Erkenntnissen, Strukturkonzep
tionen und Perspektivplänen, alle wesentlichen Ver
einbarungen zu treffen, um durch die Tätigkeit der

Kooperationsgemeinschaft die volkswirtschaftliche 
Effektivität bei der Durchführung staatlicher Planauf
gaben zu erhöhen.

(2) Zum Vertragsinhalt gehören insbesondere Ver
einbarungen über:
1. die Zielstellung und die gemeinsamen Aufgaben 

sowie die Art und Weise des Zusammenwirkens 
der beteiligten Betriebe bei ihrer Verwirklichüng

2. die Aufgaben und Befugnisse des Leitbetriebes 
bei der Organisierung des Zusammenwirkens der 
beteiligten Betriebe und der zentralisierten Wahr
nehmung von Funktionen

3. die Art und Weise der Finanzierung ihrer Tätig
keit, einschließlich der materiellen Interessierung 
durch Anwendung ökonomischer Hebel, und der 
Rechenschaftslegung des Leitbetriebes über die 
Verwendung der von den beteiligten Betrieben be
reitgestellten Mittel

4. die Art und Weise des Auftretens der beteiligten 
Betriebe im Wirtschafts- und Rechtsverkehr

5. die Voraussetzungen und Bedingungen des Aus
tritts aus einer Kooperationsgemeinschaft.

§ 10

(1) Ein Organisationsvertrag kommt durch überein
stimmende Willenserklärung der beteiligten Betriebe 
zustande.

(2) Der Organisationsvertrag ist in Form einer Ur
kunde abzuschließen.

§ H

(1) Zur Durchführung der im Organisationsvertrag 
festgelegten Aufgaben fassen die beteiligten Betriebe 
Beschlüsse. Sie bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zu
stimmung aller beteiligten Betriebe.

(2) Die beteiligten Betriebe haben nach den Grund
sätzen des § 8 an der Vorbereitung und Durchführung 
der Beschlüsse der Kooperationsgemeinschaft aktiv mit
zuwirken.

§ 12

(1) Zur besseren Erfüllung der betrieblichen Plan
aufgaben sollen die beteiligten Betriebe auf der 
Grundlage des Organisationsvertrages ein gemeinsames 
Arbeitsprogramm erarbeiten. Im Arbeitsprogramm sol
len Festlegungen über die Arbeitsteilung und die Ko
operation innerhalb der Kooperationsgemeinschaft ge
troffen werden. Soweit erforderlich, sind die Fest
legungen des Arbeitsprogramms durch gesonderte 
Koordinierungs- und Leistungsverträge zwischen be
teiligten Betrieben zu konkretisieren.

(2) Die beteiligten Betriebe sind verpflichtet, die zur 
Durchführung der festgelegten Aufgaben erforder
lichen Mittel bereitzustellen sowie Mitarbeiter mit der 
Durchführung von Aufgaben in der Kooperationsge
meinschaft zu beauftragen. Die bestehenden Arbeits
rechtsverhältnisse dieser Mitarbeiter zu ihren Betrieben 
sowie die innerhalb der beteiligten Betriebe bestehen
den Leitungsbeziehungen werden hierdurch nicht be
rührt.

(3) Zur Erhöhung der Effektivität der Zusammen
arbeit in Kooperationsgemeinschaften haben sich die 
beteiligten Betriebe wechselseitig über alle hierfür be
deutsamen Fragen zu informieren. Sie sollen den Er
fahrungsaustausch und den sozialistischen Wettbewerb 
sowie gemeinsame Maßnahmen zur Aus- und Weiter-


